
Stand 03/2021 

 
 

 

 
 

Sicherheitsmaßnahmen am        

Segelfluggelände Titschendorf 

 

Der Betreiber des Segelfluggeländes Titschendorf, der Luftsport Club Nordhalben e.V., weißt 

hiermit auf die am Platz geltenden Sicherheitsmaßnahmen hin. Diese sind stehts zu befolgen. 

1. Sicherheitsverantwortliche sowie Ansprechpartner 

1.Vorsitzender Christian Walle; Langenrain 21; 96365 Nordhalben; 0160/8838113 

2.Vorsitzender Max Deckelmann; Heinrichsröthlein 4; 96365 Nordhalben; 0160/6754529 

Als Informationsemailadresse dient die Vereinsadresse: info.lsc.nordhalben@gmail.com 

2. Handhabung abgestellter Flugzeuge 

Alle sich auf dem Segelfluggelände Titschendorf befindlichen und nicht in Betrieb stehenden 

Flugzeuge sind seitens des zuletzt geflogenen Piloten gegen unberechtigten Zugriff zu 

sichern. Dies kann bei Fremdflugzeugen, gegen Absprache mit den Verantwortlichen, im 

Hangar passieren oder durch ordnungsgemäßer Sicherung mit geeigneten Mitteln auf den 

Betriebsflächen. 

3. Zündschlüssel abgestellter Flugzeuge 

Die Zündschlüssel von abgestellten Flugzeugen auf den Betriebsflächen des Segelfluggeländes 

Titschendorf dürfen niemals unbeaufsichtig im Zündschloss stecken. Diese sind entweder am 

Mann zu tragen oder bei den Verantwortlichen des Vereins abzugeben um diese sicher unter 

Verschluss im Schlüsselkasten aufzubewahren. 

4. Abstellen von Flugzeugen 

Flugzeuge sind stets hinter der Startstelle für die Segelflugzeuge abzustellen. Ein Abstand von 

10m zum Waldrand ist hierbei einzuhalten. Nach Absprache mit den Vereinsverantwortlichen 

können Flugzeuge bei bedarf auch auf dem Vorfeld des Hangars abgestellt werden. 

5. Betreten des Segelfluggeländes durch unbefugte während des Betriebs 

Unbefugte die während des Flugbetriebes die Betriebsflächen des Segelfluggeländes 

Titschendorf betreten, insbesonders Start und Landebahnen sowie Schleppstrecke, sind durch 

das Bodenpersonal sofort des Geländes zu verweisen. Der Startleiter muss auf jeden Fall 

informiert werden um gegebenenfalls in den Flugbetrieb eingreifen zu können. 

6. Außerhalb von Betriebszeiten des Segelfluggeländes Titschendorf 

Alle am Flugbetrieb teilnehmenden Personen tragen Verantwortung am Ende eines 

Flugtages oder eines Besuches des Geländes sich zu versichern, dass alle Türen und 

Tore geschlossen und verschlossen sind. 
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